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Sächsisches Staatsministerium 
für Infrastruktur und Landesentwicklung

Förderrichtlinie
des Sächsischen Staatsministeriums 

für Infrastruktur und Landesentwicklung 
zur Anpassung von Wohnraum an Belange von 

Menschen mit Mobiiitätseinschränkungen 
(FRL Wohnraumanpassung - FRL WRA)

Vom 26. Februar 2026

i.
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1. Zuwendungszweck:
Der Freistaat Sachsen gewährt nach Maßgabe die­
ser Richtlinie sowie der unter Nummer 2 aufgeführten 
Rechtsgrundlagen Zuwendungen für die Anpassung 
von Wohnraum an den Bedarf von Menschen mit Mobi­
litätseinschränkungen.

2. Rechtsgrundlagen:
Die Zuwendungen werden nach Maßgabe und unter 
Einhaltung der Voraussetzungen der folgenden Bestim­
mungen oder deren Nachfolgebestimmungen in der je­
weils geltenden Fassung gewährt:
- §§ 23, 44 und 44a der Sächsischen Haushaltsord­

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. April 2001 (SächsGVBI. S. 153), die zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 
(SächsGVBI. S. 285) geändert worden ist;

- Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staats­
ministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haus­
haltsordnung vom 11. Dezember 2025 (SächsABI. 
SDr. 2026 S. S 230).

3. Ein Anspruch des Antragsstellers auf die Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsstelle auf Grund ihres pflichtgemäßen Er­
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

II.
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Vorhaben
zum rollstuhlgerechten Wohnraumumbau,

- zum barrierefreien Wohnraumumbau 
innerhalb der Wohnung.

Außerhalb der Wohnung sind förderfähig: 
abschließbare Boxen zur Unterbringung von Rollstühlen 
und Rollatoren vor dem Gebäude, sofern die Nutzungs­
einschränkungen innerhalb der Wohnung beseitigt sind 
oder im Rahmen des Vorhabens beseitigt werden;

- bei vom Zuwendungsempfänger als Eigentümer oder 
Erbbauberechtigtern selbstgenutzten Wohngebäu­
den mit bis zu zwei Wohnungen: barrierereduzierende 
Maßnahmen außerhalb der Wohnung im Gebäude und 
außerhalb des Gebäudes auf der Zuwegung von der 
Grundstücksgrenze bis zu einer Hauseingangstür, so­
fern dies zum Erreichen des Wohnraums erforderlich ist 

und die Nutzungseinschränkungen innerhalb der Woh­
nung beseitigt sind oder im Rahmen des Vorhabens 
beseitigt werden.

III.
Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können gewährt werden an natürliche 
Personen.

IV.
Zuwendungsvoraussetzungen

1. Zuwendungsempfängerbezogene Voraussetzungen 
Zuwendungen werden für Zuwendungsempfänger ge­
währt, die folgende Anforderungen erfüllen:
a) Der Zuwendungsempfänger muss Eigentümer ei­

ner selbstgenutzten Wohnung, Eigentümer oder 
Erbbauberechtigter eines selbstgenutzten Wohn­
gebäudes mit bis zu zwei Wohnungen oder der 
gegenwärtige oder zukünftige, bereits rechtlich 
gebundene Mieter beziehungsweise Nutzer einer 
Wohnung oder eines Einfamilienhauses sein.

b) Der Zuwendungsempfänger oder ein in seinem 
Haushalt lebender Angehöriger muss voraussicht­
lich dauerhaft in der Mobilität innerhalb des Wohn­
raums eingeschränkt sein. Ein Umbaubedarf im 
Sinne von Ziffer I Nummer 1 liegt vor, wenn aufgrund 
Mobilitätseinschränkungen die Wohnung ohne ei­
nen Umbau nicht mehr uneingeschränkt nutzbar 
ist oder aufgrund erfahrungsgemäß erwartbarer 
Krankheitsverläufe innerhalb von zwei Jahren sein 
wird. Die Einschränkung der Mobilität innerhalb des 
Wohnraums und der daher notwendige Bedarf der 
Wohnraumanpassung sind glaubhaft zu machen. 
Dies erfolgt durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
im Antragsverfahren gemäß Ziffer VI Nummer 1 
Buchstabe b.

c) begrenzte finanzielle Leistungsfähigkeit:
Eine Zuwendung kann nur erhalten, wem die Finan­
zierung der Maßnahme aus eigenem Einkommen 
nicht zugemutet werden kann. Dies ist der Fall, 
wenn die Summe der positiven Einkünfte des Haus­
halts eines Jahres gemäß § 2 Absatz 2 Einkommen­
steuergesetz 
aa) bei Haushalten mit einem Erwachsenen

40 000 Euro,
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bb) bei Haushalten mit zwei Erwachsenen 
60 000 Euro

nicht übersteigt; die Beträge erhöhen sich für jede wei­
tere zum Haushalt rechnende Person um 10 000 Euro. 
Maßgeblich für die Feststellung der Höhe der Ein­
künfte sind die Einkommensteuerbescheide der 
Haushaltsangehörigen des gegenüber dem Jahr 
der Antragstellung letzten Jahres, sofern noch 
nicht vorliegend des vorletzten Jahres. Kann die 
Höhe der Einkünfte nicht mit steuerlichen Unterla­
gen belegt werden, so sind die Daten der Renten­
bescheide, der Lohn-/Gehaltsabrechnungen oder 
hilfsweise der Selbstauskunft abzüglich der Wer­
bungskostenpauschale maßgeblich. Die Einhaltung 
der Einkommensgrenze gilt als erfüllt, wenn der Zu­
wendungsempfänger selbst oder als Mitglied einer 
Bedarfsgemeinschaft zum Antragszeitpunkt Leis­
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
oder nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder Wohngeld 
nach dem Wohngeldgesetz bezieht.
Der Zuwendungsempfänger bestätigt die Einhaltung 
der Einkommensgrenze durch Selbstauskunft im 
Rahmen der Antragstellung. Die Bewilligungsstelle 
kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangen, 

d) Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist grund­
sätzlich ausgeschlossen, sofern der Antragstel­
ler für den Wohnraum bereits eine Förderung für 
Maßnahmen nach dieser Richtlinie erhalten hat. 
Als Ausnahme gilt der erstmalige Antrag auf Her­
stellung von barrierefreiem und uneingeschränkt 
mit dem Rollstuhl nutzbarem Wohnraum gemäß 
DIN 18040-2 mit dem Kennzeichen „R", sofern sich 
der notwendige Bedarf der Wohnraumanpassung 
gegenüber dem bereits bewilligten Vorhaben deut­
lich verändert hat.

2. Vorhabensbezogene Voraussetzungen
Zuwendungen werden für Vorhaben gewährt, die fol­
gende Anforderungen erfüllen:
a) Gefördert werden nur Maßnahmen, die geeignet 

sind, die bestehenden Nutzungseinschränkungen 
des Wohnraums zu beseitigen. Voraussetzung für 
eine Förderung ist, dass der selbstständige Zugang 
zum Gebäude und zur Wohnung trotz der Mobili­
tätseinschränkung bereits besteht oder innerhalb 
des Bewilligungszeitraums, spätestens jedoch bis 
zur Vorlage des Verwendungsnachweises herge­
stellt wird.

b) Bei Vorliegen eines Mietverhältnisses oder eines 
dinglichen Nutzungsrechts (Wohnungsrechts, 
Nießbrauch) erfolgt eine Förderung von Baumaß­
nahmen zum Umbau von Wohnraum nur dann, 
wenn die Zustimmung des Vermieters oder Eigen­
tümers zu den zu fördernden Umbaumaßnahmen 
sowie eine Erklärung des Vermieters oder Eigen­
tümers vorliegt, dass bei Auszug des Mieters oder 
Nutzungsberechtigten ein Rückbau der geförderten 
Umbaumaßnahmen nicht erforderlich ist (Vermie­
terbestätigung). Auf § 554 des Bürgerlichen Ge­
setzbuches wird hingewiesen.

c) Die Umsetzung der Maßnahmen nach Ziffer II ist 
an den technischen Regeln des Kapitels 5 der 
DIN 18040-2 zu orientieren. Kann der Zuwendungs­
weck im konkreten Fall durch alternative Ausführun­
gen einfacher erreicht werden, sind diese förderfähig.

d) Dem Vorhaben dürfen keine öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen.

e) Eine Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn 
das Vorhaben zum Zeitpunkt der Antragstellung 
noch nicht begonnen worden ist. Als Zeitpunkt der 

Antragstellung gilt das Datum der elektronischen 
Eingangsbestätigung im Förderportal oder der 
Posteingang des Antrags bei der Bewilligungsstelle 
beziehungsweise der zuständigen Fachstelle (vgl. 
Ziffer VI Nummer 1 Buchstabe a).
Als Vorhabensbeginn ist nach Nummer 1.4.1 der Ver­
waltungsvorschriften zu § 44 der Sächsischen Haus­
haltsordnung grundsätzlich der Baubeginn oder der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.

V.
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

1. Zuwendungsart:
Projektförderung

2. Finanzierungsform: 
Zuschuss

3. Finanzierungsart: 
Anteilfinanzierung

4. Höhe der Zuwendung:
a) Zuwendungsfähig sind die unmittelbar für die för­

derfähigen Maßnahmen entstandenen Ausgaben 
einschließlich der Baunebenkosten (zuwendungs­
fähige Ausgaben).

b) Die Förderung ist nachrangig gegenüber Leistun­
gen Dritter. Leistungen von Krankenkassen, Pflege­
kassen, Versicherungen und sonstigen Förderpro­
grammen, auf die der Zuwendungsempfänger oder 
ein im Haushalt lebender Angehöriger Anspruch 
hat, reduzieren die zuwendungsfähigen Ausgaben.

c) Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden grund­
sätzlich zu 80 Prozent, maximal mit einem Betrag von 
4 000 Euro, beim Herstellen von barrierefreiem und 
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbarem Wohn­
raum gemäß DIN 18040-2 mit dem Kennzeichen „R" 
maximal mit einem Betrag von 10 000 Euro gefördert.

d) besondere Förderung einkommensschwacher 
Haushalte: Abweichend von Buchstabe c werden 
die zuwendungsfähigen Ausgaben zu 100 Prozent, 
maximal mit einem Betrag von 5 000 Euro, beim 
Herstellen von barrierefreiem und uneingeschränkt 
mit dem Rollstuhl nutzbarem Wohnraum gemäß 
DIN 18040-2 mit dem Kennzeichen „R“ maximal 
mit einem Betrag von 12 500 Euro gefördert, wenn 
der Zuwendungsempfänger selbst oder als Mitglied 
einer Bedarfsgemeinschaft Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem 
Dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch bezieht.

e) Die Höhe der Zuwendung muss mindestens 
1 500 Euro betragen.

f) Sofern im Ausnahmefall gemäß Ziffer IV Nummer 1 
Buchstabe d eine erneute Förderung für den Zuwen­
dungsempfänger und den Wohnraum nach dieser 
Richtlinie zulässig ist, ist bei der Ermittlung der Zu­
wendungshöhe die bisherige Förderung nach dieser 
Richtlinie auf die Höhe der Zuwendung anzurechnen.

VI.
Verfahren

Das Förderverfahren (Antragstellung, (Teil-)Verwen- 
dungsnachweisführung beziehungsweise Auszahlungsan­
träge sowie die mit diesen Schritten verbundene Einreichung 
von Unterlagen) erfolgt grundsätzlich elektronisch über das
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Förderportal Sachsen. Eine Antragstellung ist hilfsweise 
auch mittels der unter www.sab.sachsen.de hinterlegten 
Vordrucks zulässig. In diesem Fall können auch die (Teil-) 
Verwendungsnachweisführung beziehungsweise Auszah­
lungsanträge mittels Vordruck erfolgen.

1. Antrags- und Bewilligungsverfahren:
Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank - För­
derbank-(SAB).
a) Beteiligung Fachstelle:

Die Auswahl geeigneter Anträge erfolgt durch die 
Bewilligungsstelle unter Einbeziehung einer hierfür 
vom Staatsministerium für Infrastruktur und Lan­
desentwicklung beauftragten Stelle (Beratungs- 
und Fachstelle) als Fachstelle. Die Fachstelle muss 
beurteilen, ob eine voraussichtlich dauerhafte Ein­
schränkung der Mobilität innerhalb des Wohnraums 
vorliegt (Ziffer I und Ziffer IV Nummer 1 Buch­
stabe b), die selbstständige Erreichbarkeit der Woh­
nung gegeben ist und die beantragten Maßnahmen 
geeignet sind, die daraus resultierenden Nutzungs­
einschränkungen des bestehenden Wohnraums zu 
beseitigen (Ziffer II und Ziffer IV Nummer 2 Buch­
stabe a).
Die Liste der regional zuständigen beauftragten 
Stellen wird im Internet unter www.bauen-wohnen. 
sachsen.de/32418.htm sowie von der SAB unter 
https://www.sab.sachsen.de/wohnraumanpassung 
bekanntgegeben. Maßgebend für die regionale 
Zuordnung ist die Lage des umzubauenden Wohn­
raums.

b) Antragsunterlagen:
Mit dem Antrag sind für die Bewilligungsstelle fol­
gende Unterlagen einzureichen:
- Kopie des gültigen Personalausweises des An­

tragstellers, sofern keine elektronische Legiti­
mation erfolgt,

- gegebenenfalls Belege zum aktuellen Bezug 
von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozial­
gesetzbuch oder nach dem Dritten oder Vierten 
Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
oder von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, 

- bei Mietern die Vermieterbestätigung für die 
geplante Umbaumaßnahme,

- Angebote der Fachfirmen,
- fachliche Bestätigung der Beratungs- und 

Fachstelle zum Antrag, falls bereits eingeholt
Mit dem Antrag sind für die Beratungs- und Fach­
stelle zusätzlich folgende Unterlagen einzureichen: 
- Wohnungs- oder Gebäudegrundriss, 
- Unterlagen zu den Umbauplanungen,

- bei Mietern der Wohnungsmietvertrag, 
Unterlagen zur Glaubhaftmachung der voraus­
sichtlich dauerhaften Mobilitätseinschränkung, 
wie zum Beispiel der Schwerbehindertenaus­
weis mit entsprechendem Merkzeichen, ein 
Bescheid über die Zuerkennung eines Pflege­
grades, Befunde, Verordnungen, Auszug aus 
dem Pflegegutachten oder ähnliches.

In Abhängigkeit vom konkreten Einzelfall können im 
Nachgang zur Antragstellung weitere Unterlagen 
erforderlich sein.

2. Auszahlungsverfahren:
Es kommt das Auszahlungsverfahren nach Nummer 7.6 
der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Sächsischen 
Haushaltsordnung zur Anwendung. Soweit der Zuwen­
dungsempfänger im Einzelfall zusammen mit einem 
Teilverwendungsnachweis glaubhaft macht, dass ihm 
eine vollständige Vorfinanzierung bis zur Vorlage des 
Verwendungsnachweises nicht möglich ist, kann analog 
zu Nummer 7.5 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der 
Sächsischen Haushaltsordnung eine Abschlagszahlung 
nach anteiligem Maßnahmefortschritt in erforderlicher 
Höhe geleistet werden, maximal in Höhe von 90 Prozent 
des bewilligten Betrags.

3. Verwendungsnachweisverfahren:
Abweichend von Nummer 6.1 der ANBest-P ist der Ver­
wendungsnachweis innerhalb von zwei Monaten nach 
Ende des Bewilligungszeitraums einzureichen.

VII.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1. Diese Förderrichtlinie tritt am 18. März 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die RL Wohnraumanpassung vom 
17. Mai 2017 (SächsABI. S. 758), die zuletzt durch Zif­
fer I der Richtlinie vom 7. Juli 2023 (SächsABI. S. 1062) 
geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwal­
tungsvorschrift vom 5. Dezember 2025 (SächsABI. SDr. 
S. S 286), außer Kraft.

2. Anträge, die vor Inkrafttreten dieser Förderrichtlinie ein­
gegangen und noch nicht bewilligt sind, sind nach der 
RL Wohnraumanpassung zu bewilligen, wenn die resul­
tierende Zuwendung höher wäre, als sich nach dieser 
Förderrichtlinie ergäbe.

3. Diese Förderrichtlinie tritt am 30. Dezember 2032 außer 
Kraft.

Dresden, den 26. Februar 2026

Die Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung 
Regina Kraushaar
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